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BERICHT 

10. Treffen des deutschen Nagoya Protokoll HuB Netzwerks (10. GNP HuB Stammtisch) 

ABS in Afrika 

Mittwoch, 28. Juni, 09:00-11:00 Uhr (MESZ), ZOOM  

Co-Gastgeber: ABS Capacity Development Initiative 

Nutzer von genetischen Ressourcen aus Deutschland und anderen Ländern hatten das GNP-HuB-
Projekt um länderspezifische Informationen zu ABS-Maßnahmen gebeten. Wir beschlossen, mit der 
afrikanischen Region zu beginnen und veranstalteten diesen Stammtisch gemeinsam mit der ABS 
Capacity Building Initiative, die in den letzten zehn Jahren in einer Reihe von afrikanischen Ländern 
sehr aktiv gewesen ist. Wir erhielten einen aktuellen Überblick über ihre Arbeit und künftige 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Darüber hinaus gab es eine wertvolle Sitzung zum Thema "Lernen 
aus Erfahrung", in der Compliance-Beauftragte verschiedener Institutionen in Deutschland über reale 
Fälle von ABS in Afrika und deren Herausforderungen berichteten und eine lebhafte Diskussion 
führten. 

Begrüßung und Projektaktualisierung 

Melania Muñoz gab einen Überblick über die im Rahmen des GNP-HuB-Projekts durchgeführten 
Veranstaltungen zum Thema ABS und Nagoya-Protokoll, darunter der Kurs Grundlagen des Nagoya-
Protokolls: Von der Politik zur Praxis, der von der DECHEMA und in Zusammenarbeit mit dem BfN 
veranstaltet wurde. Für diesen Kurs wurden den Mitgliedern des HuB-Netzwerks kostenlose Plätze 
angeboten. Es ist wichtig zu wissen, dass das GNP-HuB-Projekt auf Anfrage ABS-
Informationsveranstaltungen organisieren kann. Die interessantesten Help Desk-Anfragen wurden 
ausgetauscht und die Teilnehmer wurden daran erinnert, dass das HuB-Projekt für allgemeine und 
spezifische Fragen zur Verfügung steht. 

Auch die Bemühungen und Aktivitäten, ABS leicht verständlich zu machen, und die Arbeit mit den ABS-
Beauftragten wurden vorgestellt. Einige der Schlüsselelemente sind die laufende Entwicklung von 
länderspezifischen ABS-Maßnahmen-Factsheets, einschließlich FAQs aus der Sicht von Forschern, und 
die Organisation eines Workshops zu ABS auf institutioneller Ebene im Herbst 2023. Die Teilnahme der 
akademischen Gemeinschaft am Informal Advisory Committee (IAC) für den Aufbau von Kapazitäten 
zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls (organisiert vom Übereinkommen über die biologische Vielfalt) 
wurde ebenfalls vorgestellt. 

Impuls Präsentation: 

ABS Capacity Development Initiative: Aktueller Stand der Arbeit mit ABS in afrikanischen Ländern und 
künftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Von Hartmut Meyer & Suhel Al-Janabi. 

Die ABS-Initiative unterstützt afrikanische Länder seit 2006, zu Beginn der Verhandlungen über das 
Nagoya-Protokoll und dann auf verschiedenen Ebenen seiner Umsetzung: Bei der Entwicklung ihrer 
ABS-Rahmenregelungen und ABS-Vereinbarungen sowie bei der Unterstützung der wirksamen 
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Beteiligung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften (IPLCs) an allen ABS-bezogenen Prozessen. 
Die ABS-Initiative hat auch mit Ländern in anderen Regionen wie Lateinamerika, Asien und den 
pazifischen Inseln zusammengearbeitet.  

In diesen Jahren sind sie auch auf große Herausforderungen bei der Umsetzung gestoßen. Unter 
anderem variieren die Verwaltungs- und Besitzstrukturen von Land zu Land, sei es auf nationaler, 
provinzieller oder lokaler Ebene, manchmal mit vollständiger rechtlicher Anerkennung von IPLCS, in 
anderen Fällen ohne deren vorherige Einbeziehung. Darüber hinaus gibt es unzureichende Kapazitäten 
und Erfahrungen zu ABS-spezifischen Themen wie der Aushandlung von ABS-Vereinbarungen, der 
Entwicklung von Valorisierungsstrategien für genetische Ressourcen und traditionelles Wissen sowie 
zu anderen Themen im Zusammenhang mit dem Markt für Naturprodukte wie dem Verständnis von 
Forschungs- und Entwicklungsprozessen, geistigen Eigentumsrechten und Wertschöpfungsketten. In 
den Fachministerien gibt es immer nur wenige Mitarbeiter, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit 
dem Nagoya-Protokoll befassen. Hinzu kommt, dass sie auch andere wichtige Aufgaben haben, 
manchmal haben sie einen Hintergrund in Biologie, aber nicht in Genetik oder Wirtschaft. 

Andererseits ist der ABS-Grundsatz in den Globalen Rahmen für die biologische Vielfalt (GBF) 
aufgenommen worden. Ziel C und Zielvorgabe 13 beziehen sich direkt auf ABS und legen fest, dass die 
geteilten Vorteile zunehmen müssen. Auch Ziel 15 sieht vor, dass Unternehmen über die Einhaltung 
von ABS-Vorschriften berichten müssen. Daraus ergibt sich die neue Ausrichtung der ABS-Initiative, die 
unter anderem die Umsetzung vereinfachter Maßnahmen unterstützen und Multi-Stakeholder-
Partnerschaften zwischen Anbietern und Nutzern (z. B. der Wissenschaft und der Wirtschaft) aufbauen 
soll. 

In der Diskussion wurden einige Herausforderungen für Forscher hervorgehoben: Die potenziellen 
Änderungen bei der Nutzung digitaler Sequenzen (im Rahmen der Diskussionen über digitale 
Sequenzinformationen); die Bürokratie, die Komplexität und die Länge der ABS-Prozesse verzögern die 
nichtkommerzielle Forschung; wie könnte der erleichterte Zugang gefördert werden? Die ABS-
Initiative hob hervor, dass sie nach Beispielen für Forschungspartnerschaften mit mehreren Akteuren 
sucht. 

Diskussion. Aus der Erfahrung lernen: Beispiele aus der Praxis zum Thema ABS in Afrika. 

In diesem Abschnitt berichteten die Nutzer genetischer Ressourcen über ihre Erfahrungen mit ABS-
Verfahren in afrikanischen Ländern. Sie fassten die Verfahren zusammen, wiesen auf die wichtigsten 
Herausforderungen hin und gaben den Teilnehmern einige Tipps. Bei den Fragen und Antworten stand 
die ABS-Initiative den Teilnehmern ebenfalls zur Seite und klärte Zweifel. 

-Erhalt von Nagoya-Dokumenten aus Benin und Madagaskar - von Karin Groten, Max-Planck-Institut 
für chemische Ökologie 

Der Fall in Benin betraf einen rückwirkenden Antrag für eine invasive Mottenart. Es dauerte 13 
Monate, um die Genehmigung zu erhalten. Die Verfahren waren auf der Website gut beschrieben, 
aber sie mussten alle Dokumente übersetzen und auch an einer Sitzung auf Französisch teilnehmen. 
Die Botschaft, die man mitnehmen kann, ist, dass die Einbindung eines lokalen Partners während des 
Prozesses von entscheidender Bedeutung ist; sie erhielten schnellere Antworten und die 
Kommunikation war viel flüssiger.  
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Für Madagaskar wurde nach dem Antragsverfahren ein Genehmigungsantrag gestellt, der jedoch trotz 
mehrerer Versuche nicht beantwortet wurde. 

-ABS Erfahrungen mit Namibia - von Daniela Schmitt und Jan Dierking, GEOMAR Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung Kiel 

Während des METEOR-Cruise M187 "ReSEAt"-Projekts ist es notwendig, Proben von mikrobiellen 
Gemeinschaften aus der EEZ für die taxonomische Bestimmung und die Analyse von Genen und 
Metaboliten zu nehmen. Namibias ABS-Gesetzgebung sieht eine "Ausnahme von der Beantragung 
einer Zugangsgenehmigung für nicht-kommerzielle Forschung zur Förderung der nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt" vor, so dass in diesem Fall keine ABS-Genehmigung erforderlich war, 
aber eine Genehmigung für diese Ausnahme ist notwendig. Darüber hinaus sind eine 
Materialtransfervereinbarung (MTA) und eine Forschungsgenehmigung erforderlich. Die drei 
erforderlichen Dokumente werden von drei verschiedenen Behörden ausgestellt. Erfahrungsgemäß ist 
das Verfahren langwierig (bisher sieben Monate, und die Genehmigung wurde noch nicht erteilt), die 
Anträge für das MTA und die Forschungsgenehmigung sind sehr umfangreich (26 Seiten) und daher 
zeitaufwändig, und es sind regelmäßige Mahnungen erforderlich, um das Verfahren voranzutreiben. 
Positiv zu vermerken ist, dass die Einstufung des Projekts als "nicht kommerziell" schnell erfolgte (ca. 
2 Monate) und das ABS-Büro auf Anfrage eine Zoom-Sitzung organisierte, die sehr hilfreich war, sowie 
dass das ABS-Büro im E-Mail-Verkehr schnell reagiert (wenn auch manchmal erst nach Mahnungen). 
Die größte Herausforderung ist, dass das Verfahren kompliziert und zeitaufwändig ist, vor allem wegen 
der Interaktion mit verschiedenen Ämtern. Außerdem ist das MTA nur für ein Jahr gültig, so dass das 
Verfahren während der Projektlaufzeit mehrmals wiederholt werden muss. In der Frage- und 
Antwortrunde wurde die Nützlichkeit der Versendung von Mahnungen hervorgehoben.  

Außerdem wurde in der Diskussion über die Erfahrungen eines anderen Instituts mit Geparden 
berichtet. In diesem Fall wurden einige Beschränkungen für Veröffentlichungen erwähnt, und eine 
CITES-Genehmigung ist eine Voraussetzung für die ABS-Genehmigung, wobei das Problem darin 
besteht, dass erstere nur für sechs Monate gültig ist und bei Erteilung der letzteren die erstere bereits 
abgelaufen ist. 

-Erfahrungen mit den ABS-Verfahren in Kenia - von Achim Meyer, Leibniz-Zentrum für Marine 
Tropenforschung. 

Die kenianischen ABS-Verfahren wurden sehr klar erläutert. Forscher benötigen 4 Dokumente, die 
von verschiedenen Behörden ausgestellt werden: 1. Forschungslizenz, ausgestellt von NACOSTI. 
Hierfür sind ein kenianischer Partner und die Registrierung der Forschungseinrichtung erforderlich, 
um den Prozess zu starten. 2. PIC und MAT (und MoU) des Ressourcenanbieters (z.B. KWS, KFS, KeFS 
oder die lokalen Gemeinschaften). Der Focal Point stellte Vorlagen zur Verfügung, aber auch DFG-
Vorlagen waren zulässig. 3. Zugangserlaubnis, die von der NEMA erteilt wird. Diese kann online 
beantragt werden, und es werden die Forschungsgenehmigung, PIC und MAT benötigt. 4. 
Ausfuhrgenehmigung, die ebenfalls vom Ressourcenanbieter erteilt wird. Die genehmigte 
Einfuhrgenehmigung aus Deutschland und die Gesundheitszeugnisse (oder die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Ex-situ-Sammlung) sind Voraussetzung für die Ausfuhr von 
Proben. 

Fazit: Das Verfahren ist sehr klar, aber es braucht Zeit, und ein lokaler Partner ist notwendig. 
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-ABS Erfahrungen mit Südafrika - von Scarlett Sett, Universität Kiel und Rebecca Aepfler, Alfred-
Wegener-Institut 

Die Präsentation begann mit einfachen Schritten, wie es funktionieren soll (1. das entsprechende 
Antragsformular anfordern, 2. das Formular für die Forschungs- und Ausfuhrgenehmigung senden, 3. 
das IRCC beantragen und 4. eine jährliche Verlängerung beantragen), aber dann wurde erklärt, wie es 
tatsächlich funktioniert. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Schritte 1 und 2 je nach 
Erfahrung zwischen Wochen und Jahren dauern können, und zwar deshalb, weil Sie je nach Art der 
Forschung und der beteiligten Arten (terrestrisch oder marin) an das zuständige Amt weitergeleitet 
werden. Für die nicht kommerzielle Forschung gibt es vereinfachte Maßnahmen, aber noch kein 
Verfahren.  

Für Meeresproben ist der Antrag kostenlos; es gibt eine jährliche Aufforderung zur Einreichung von 
Anträgen (Anfang November) mit wenigen Ausnahmen nur unter besonderen Umständen; ein MoU 
oder eine Forschungsvereinbarung ist erforderlich, wenn der Antragsteller kein Einheimischer ist; und 
eine eidesstattliche Erklärung des lokalen Partners ist erforderlich (die obligatorisch ist). Im Vergleich 
dazu ist die Genehmigung für terrestrische Proben kostenpflichtig (ca. 2,5 Euro), die Genehmigungen 
werden je nach Region erteilt, und es sind verschiedene Behörden beteiligt, und ein lokaler 
Forschungspartner ist nicht vorgeschrieben. 

Die größten Herausforderungen waren: die Informationen über den Focal Point werden im ABS-CH 
nicht aktualisiert; der Geltungsbereich in Südafrika unterscheidet sich von der EU-ABS-Verordnung, 
taxonomische und Verhaltensstudien sowie Nahrungsnetzrekonstruktionen fallen in den 
Geltungsbereich; die Genehmigungen müssen jährlich erneuert werden (einschließlich der 
Forschungsberichte); IRCCs können nicht rückwirkend erteilt werden; und die Genehmigungen (ABS 
und andere) werden von verschiedenen Ämtern ausgestellt und die Kommunikation untereinander ist 
mangelhaft. Fazit: Es wird empfohlen, einen lokalen Forschungspartner zu haben, der die 
Genehmigung auf seinen Namen beantragt..  

Reflexion und Nachbereitung 

Die Diskussion über Fallstudien aus der Praxis in Afrika war sehr nützlich, um den Kontext, die 
Unterschiede und die wichtigsten Herausforderungen zu verstehen. Für die Nutzer ist es von hoher 
Priorität, bessere und klarere Informationen über ABS-Maßnahmen und -Verfahren in den 
Anbieterländern zu erhalten. Zwischen dem DZP-HuB-Projekt und der ABS-Initiative gibt es große 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft in diesem Sinne zu 
entwickeln. 

 


